
20 Liter-Kanister gelten als 
einzelhandelsgerechte Verpackung

Sie müssen:

-Eine Zulassung nach ADR haben

-Mit amtlich vorgeschriebenen Aufklebern für 
Otto- oder Dieselkraftstoff versehen sein

-Die UN-Nummer für Benzin   UN 1202

-Die UN-Nummer für Diesel UN 1203

muss angegeben sein



Höchstzulässige Transportmengen

nach ADR ab 01.Januar 2009:

240 Liter für Benzin

240 Liter für Dieselkraftstoff

Die Gesamtmenge von 240 Liter 

pro Transport darf nicht überschritten

werden
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